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 Veröffentlicht am 14.07.1954

Norm

ABGB §1116 A

ZPO §565

Rechtssatz

Eine außergerichtliche Aufkündigung muß nur dann den Erfordernissen des § 562 ZPO entsprechen, wenn sie einen

Exekutionstitel bilden soll, nicht aber auch in dem Falle, wenn sie bloß zum Hervorrufen materiellrechtlicher Wirkung

bestimmt ist, wie dies zB bei einer Kündigung zur Verhinderung einer stillschweigenden Erneuerung des

Bestandvertrages zutrifft.
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Beisatz: Die Kündigung muß über den Umfang der Lösung des Bestandverhältnisses Klarheit geben. Sie muß den

Zeitpunkt der Endigung des Bestandvertrages angeben, widrigenfalls sie nur wirksam ist, wenn sie zur

einvernehmlichen Lösung des Vertrages führt. (T1) Veröff: MietSlg 18701
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Vgl auch
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Auch; Beisatz: Die Aufkündigung muß nach § 1116 ABGB keine bestimmte Form aufweisen; sie muß nur klar zu

erkennen geben, daß das Bestandverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet sein soll. (T2)
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